
Stand: 16.12.2019 

 

Anmeldung „Steckerfertige Erzeugungsanlage / Balkon-Photovoltaik-Anlage“ 
bis 600 VA Wechselrichterleistung 

 

Bitte vollständig ausgefüllt per E-Mail an hausanschluss@osthessennetz.de  

oder per Post an OsthessenNetz GmbH, Gerbergasse 9, 36037 Fulda zurücksenden. 

 

(vom Antragsteller auszufüllen – Bitte Formularfunktion nutzen) 

Anlagenbetreiber Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon  

E-Mail 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Anlagenanschrift Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Anlagendaten 

Modulleistung (Leistung des einzelnen PV-Moduls in Watt Peak)  _____ Wp 

Modulanzahl (Anzahl der angeschlossenen PV-Module)  _____ Stück 

   Gesamtleistung (Summenleistung aller PV-Module in Watt Peak)  _____ Wp 

   Wechselrichter-Scheinleistung   _____ VA 

Einspeisevergütung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)     

gewünscht? 

☐   Ja   ☐   Nein 

Zählernummer * _______________ 

Zählerstand Laufwerk 1.8.0 * _______________ 

Zählerstand Laufwerk 2.8.0 *  _______________ 
 * entsprechend den angehängten Hinweisen zur Zählernummer- und Zählerstandsermittlung 

Der Anlagenbetreiber bestätigt: 

 Die Richtigkeit der oben genannten Angaben.  

 Die maximale Wechselrichter-Scheinleistung von 600 VA wird nicht überschritten und es werden keine weiteren 
Stromerzeugungsanlagen am Zählpunkt mit o.g. Zählernummer betrieben.  

 Die Stromerzeugungsanlage wird über eine spezielle Energiesteckdose (z. B. nach VDE V 0628-1) betrieben. 

 Die Stromerzeugungsanlage entspricht den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105: 2018-11 
„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“. Ein entsprechendes Einheiten und NA-Schutz-Zertifikat liegt für 
den Wechselrichter vor und kann auf Nachfrage vorgelegt werden. 

Der Anlagenbetreiber bittet um Prüfung, ob der oben angegebene Stromzähler vor der Inbetriebnahme der 
Erzeugungsanlage auszutauschen ist. 

Ergänzende Hinweise 

 Weitere Meldepflichten ergeben sich aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. der 
Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV). Weitere Informationen hierzu stellt die Bundesnetzagentur zur 
Verfügung.  

 Der VDE|FNN hat eine Zusammenstellung von häufig gestellten Fragen zu steckerfertigen PV-Anlagen unter 
folgender Adresse veröffentlicht:  
http://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose 

 

____________________ 

Ort, Datum 

 

_____________________________________________ 

Unterschrift des Anlagenbetreibers 

 

mailto:hausanschluss@osthessennetz.de
http://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose


 
Hinweise zur Zählernummer und Zählerstandermittlung 
 
Elektromechanischer Zähler 
 

 
 
Elektronischer Zähler 

 

 
 
 
Stand:04.11.2019 

Zählernummer 

Zählerstand 

1.8.0 Zählerstand 
1.8.0 

2.8.0 Zählerstand 
1.8.0 

Zählernummer 

Die Zählerstandanzeige im 
Display des Zählers wechselt alle 
10 sec. zwischen den Anzeigen 
1.8.0 und 2.8.0. 
 
Es müssen beide Zählerstände 
notiert werden.  
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